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 Fachbereich Innerer Service  vom: 02.12.2002 
 
 
 Beschlussvorlage X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Haupt- und Finanzausschuss 
 Rat der Stadt Kamen 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Kamen 
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Rat beschließt die als Anlage beigefügte „Elfte Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- 
und Gebührensatzung) der Stadt Kamen“ und billigt gleichzeitig die dieser Satzung zugrunde 
liegende Gebührenbedarfsberechnung. 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Die Höhe der Gebührensätze zur Deckung der Kosten für die Durchführung der Straßen-
reinigung ab 1.1.2003 wird im Wesentlichen von folgenden Kostenentwicklungen beeinflusst: 
 
1. Unterdeckung in der Betriebsabrechnung des Jahres 2001 
 
2. Höhere Personalkosten im Arbeiterbereich (allgemeine Reinigung und Winterdienst) 
 
3. Anstieg der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) 
 
4. Anpassung des Gemeindeanteiles an den Kosten der Straßenreinigung 
 
5. Anstieg der Kosten für das Streumaterial (Winterwartung) 
 
6. Senkung der Kosten für die Ablagerung der Abfälle 
 
 
Zur Begründung im Einzelnen: 
 
 
1. Unterdeckung/Betriebsabrechnung 2001 
 
Nach einer Änderung des § 6 Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes NRW – KAG NRW 
– sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 
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drei Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes aus-
geglichen werden. Maßgebend für die Feststellung eines Überschusses oder Fehlbetrages 
ist jeweils das Betriebsergebnis (Betriebsabrechnung) des Veranlagungszeitraumes. Diese 
Rechtsänderung gilt ab dem Kalkulationszeitraum 1999.  
 
Nach der Betriebsabrechnung für den Unterabschnitt 675 – Straßenreinigung – (siehe hierzu 
Beschlussvorlage BV Nr. 174/2002 zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 
24.9.2002) ergab sich für den Abrechnungszeitraum 2001 eine Kostenunterdeckung in Höhe 
von 7.890 Euro. Diese Unterdeckung wurde entsprechend der geänderten Rechtslage als 
Verlustvortrag in die Kalkulation des Jahres 2003 eingestellt.  
 
 
2. Höhere Personalkosten im Arbeiterbereich (allgemeine Reinigung u. Winterdienst) 
 
Die Berechnung der Arbeiterkosten für die allgemeine Reinigung (Kehrmaschineneinsatz 
Innenstadtbereich) und den Winterdienst erfolgte nach den Iststunden des Jahres 2001 unter 
Zugrundelegung der für das Jahr 2003 hochgerechneten Stundensätze. Die Aufteilung der 
Gesamtkosten für die Bereiche „Winterdienst“ und „Allgemeine Reinigung“ erfolgte pro-
zentual auf der Grundlage der Betriebsergebnisse der letzten Jahre. Aufgrund strengerer 
Winterverhältnisse in den letzten Jahren sind nach den Durchschnittswerten in diesem 
Bereich (Räum- und Streudienst, Rufbereitschaft) höhere Kosten anzusetzen. Insgesamt 
ergeben sich gegenüber dem Kalkulationszeitraum 2002 Mehrkosten in Höhe von rd. 12.500 
Euro. 
 
 
3. Höhere kalkulatorische Kosten nach Anschaffung einer neuen Kehrmaschine 
 
In der Beschlussvorlage zur Gebührenkalkulation des Jahres 2002 wurde bereits darauf 
hingewiesen, dass für die seit 1995 in Betrieb befindliche Kleinkehrmaschine des Typs 
RAVO 5002 SIH aufgrund des Alters und der hohen Reparaturbedürftigkeit eine Ersatz-
beschaffung notwendig ist. Der Erwerb einer neuen Saug-Kehrmaschine des Typs „MFH“ 
erfolgte im Laufe des Jahres 2002. Es erhöhen sich dadurch die kalkulatorischen Kosten, da 
einerseits die Abschreibung auf einem höheren Wiederbeschaffungszeitwert beruht und 
andererseits der der Verzinsung zugrunde liegende Restbuchwert der neuen Kehrmaschine 
nahezu in Höhe des gesamten Anschaffungspreises besteht. Die Verzinsung wird erst in den 
Folgejahren nach erfolgter Abschreibung und Ansetzung eines geringeren Restbuchwertes 
niedriger ausfallen. Insgesamt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr höhere kalkulatorische 
Kosten in Höhe von ca. 4.000 Euro.  
 
 
4. Anpassung des Gemeindeanteiles an den Kosten der Straßenreinigung 
 
Das mit Wirkung vom 1.1.1998 geänderte Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG) sieht 
den bis dahin gesetzlich festgelegten Gemeindeanteil (25 %) an den Kosten der Straßen-
reinigung nicht mehr vor. Der Wegfall dieser Regelung bedeutet jedoch nicht, dass die 
Gemeinden die Kosten der Straßenreinigung künftig in vollem Umfang den Anliegern in 
Rechnung stellen dürfen. Nach einem Urteil des BVerwG ist es auch weiterhin zwingend 
erforderlich, den auf die Interessen der Allgemeinheit entfallenden Kostenanteil zu ermitteln 
und bei der Festlegung des Gebührenbedarfes außer Ansatz zu lassen. Die Festlegung der 
Höhe dieses Anteiles liegt allerdings im weitreichenden Ermessen der Gemeinden. In der 
einschlägigen Literatur wird davon ausgegangen, dass der Allgemeininteressenanteil 
wenigstens 10 % betragen muss, der dann allerdings auch ausreicht. Vorstehende 
Auffassung wird auch vom NW-Städte- und Gemeindebund vertreten. 
 
Ab dem 1.1.1999 wurde, da es hierzu noch keine Rechtsprechung gab, in den Gebühren-
kalkulationen aus Rechtssicherheitsgründen ein Gemeindeanteil von 15 % an den Kosten 
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der Straßenreinigung zugrunde gelegt. Da es auch nach heutigem Stand bezüglich der Höhe 
des Gemeindeanteiles keine geänderte Rechtsprechung gibt, soll auf den allgemein aner-
kannten Wert von 10 % zurückgegriffen werden. Es ergibt sich für das Jahr 2003 dadurch ein 
Gemeindeanteil in Höhe von 47.447 Euro (2002 = 70.844 Euro). 
 
Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Sollten sich zu einem späteren Zeitpunkt bezüg-
lich der Höhe des Prozentsatzes neuere Erkenntnisse ergeben, ist evtl. eine Anpassung für 
die Zukunft vorzunehmen. 
 
 
5. Anstieg der Kosten für das Streumaterial (Winterwartung) 
 
Da die Kosten für das Streumaterial zur Durchführung der Winterwartung (Bestreuen der 
Fahrbahnen bei Schnee- und Eisglätte) durch nicht vorhersehbare witterungsbedingte 
Einflüsse schwierig bestimmbar sind, erfolgt die Veranschlagung jeweils nach den Durch-
schnittswerten der letzten Jahre. Der in der Gebührenbedarfsberechnung des Jahres 2002 
angesetzte Wert in Höhe von 17.000 Euro wurde aufgrund des umfangreichen Winter-
dienstes zu Beginn des Jahres 2002 bereits zum jetzigen Zeitpunkt um rd. 10.000 Euro 
überschritten. Nach den Ergebnissen der Jahre 1996 bis 2002 ist für das Jahr 2003 ein 
Betrag in Höhe von 20.000 Euro anzusetzen. Es ergeben sich dadurch Mehrkosten 
gegenüber dem Vorjahr von 3.000 Euro.  
 
 
 
6. Senkung der Kosten für die Ablagerung der Abfälle 
 
Die Kosten für die Entsorgung/Verwertung des von dem Reinigungsunternehmen auf der 
Wertstoffsortier- und –aufbereitungsanlage der GWA in Bönen abgelagerten Straßen-
kehrichtes beliefen sich bisher auf 71,17 Euro/t. (einschl. MWSt.). Aufgrund einer Preis-
senkung durch die GWA betragen diese Kosten pro Tonne Kehricht nur noch 53,36 Euro 
(einschl. MWSt.). Für das Jahr 2003 ergeben sich dadurch Minderkosten in Höhe von rd. 
15.000 Euro. 
 
 
 
 
Zusammenfassung: 
 
Gegenüber dem Jahr 2002 ergeben sich bei einzelnen Kostenarten folgende Abweichungen: 
 
        Mehr- oder Minderbetrag (-) 
 
1. Unterdeckung Betriebsabrechnung 2001       7.890 Euro 
2. Höhere Personalkosten/Arbeiterbereich     12.500 Euro 
3. Höhere kalkulatorische Kosten        4.000 Euro 
4. Anpassung des Gemeindeanteiles     23.400 Euro 
5. Anstieg der Kosten/Streumaterial Winterdienst      3.000 Euro 
6. Senkung der Kosten für die Ablagerung der Abfälle - 15.000 Euro 
Gebührenmehrbedarf 2003 insgesamt rd.      35.790 Euro 
 
Die übrigen in der Gebührenbedarfsberechnung angesetzten Kostenarten haben sich 
gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verändert. 
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Ergebnis: 
 
Nach der Gebührenkalkulation des Jahres 2003 ergibt sich nach Abzug des Gemeinde-
anteiles (10 %) ein durch Gebühren zu deckender Bedarf (einschl. Verlustvortrag) in Höhe 
von 438.507 Euro (Vorjahr = 401.446 Euro). Mit den derzeitigen Gebührensätzen werden für 
das Jahr 2003 nur Gebühreneinnahmen in Höhe von 405.156 Euro erzielt. Um den Ge-
bührenbedarf des Jahres 2003 decken zu können, ist eine Anhebung der Gebührensätze wie 
folgt erforderlich: 
 
     Neu  Bisher   Veränderung 
     (2003)  (2002)   (%) 
     Euro  Euro  
 
 
Reinigungsklasse 1   3,47  3,19   + 8,7 
(Fußgängergeschäftsstraße)  
 
Reinigungsklasse 2   2,55  2,35   + 8,5 
(Anliegerstraße) 
 
Reinigungsklasse 3   2,37  2,19   + 8,2 
(Innerörtliche Straße) 
 
Reinigungsklasse 4   1,99  1,85   + 7,5 
(Überörtliche Straße) 
 
Mit den vorgenannten neuen Gebührensätzen ergeben sich Gebühreneinnahmen für das 
Jahr 2003 in Höhe von 438.386 Euro (= Kostendeckungsgrad 99,97 %). 
 
 
Anlagen: 
-Gebührenbedarfsberechnung mit Erläuterungen  
-Satzungsentwurf) 
 
 
 
 
 
 



1 

 
 



2 

 



 

 
 



 

 



 

 
 


